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Aktuelle Information zur Einreichung von schriftlichen Prüfungsleistungen 

1. Regelungen für die Abgabe von Hausarbeiten und anderen schriftlichen 
Prüfungsformaten 

Die Einreichung der Arbeiten erfolgt elektronisch an die jeweiligen Dozierenden. Falls die 
Dozierenden keine anderen Vorgaben machen, erfolgt die Abgabe per E-Mail-Einreichung, deren 
Erhalt bestätigt wird. Darüber hinaus ist eine unterschriebene schriftliche Versicherung über die 
selbstständige Verfassung der Arbeit auf postalischem Weg an den/die Dozierende*n zu senden. 

 

2. Regelung der Abgabe von Qualifikationsarbeiten (BA-/MA-Arbeiten) 

Die Einreichung von Bachelor- und Master-Arbeiten ist ab sofort wieder in dreifacher Ausfertigung 
in gedruckter und gebundener Form im DIN A4-Format sowie in geeigneter elektronischer Form 
beim Prüfungsamt vorzunehmen. Zur Fristwahrung genügt in Ausnahmefällen die Einreichung in 
elektronischer Form. Die Ausfertigungen in gedruckter und gebundener Form sind dann 
schnellstmöglich (aber innerhalb von drei Werktagen) nachzureichen. Wird zunächst eine 
Einreichung in ausschließlich elektronischer Form vorgenommen, ist zudem eine schriftliche 
Versicherung über die selbstständige Verfassung der Arbeit bereits mit Einreichung dieser 
elektronischen Form vorzunehmen. 

Weitere tagesaktuelle Informationen zu Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Situation 
an der Universität Duisburg-Essen finden Sie hier:  

https://www.uni-due.de/de/covid-19/studierende.php  

Es empfiehlt sich, hier regelmäßig nachzusehen. 

 

For the English version please check the following link:  

https://www.uni-due.de/de/covid-19/studierende-eng.php  
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